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Haushaltssatzung der Gemeinde Grabau 
für das Haushaltsjahr 2016 

 
Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss-
fassung durch die Gemeindevertretung vom 16.12.2015 die folgende Haushaltssatzung 
erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 891.700 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 991.700 EUR 
 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von -100.000 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 
817.100 EUR 

 einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf 

797.700 EUR 

    
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 
0 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

43.000 EUR 

    
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen auf 
0 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
auf 

0 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen 

Stellen auf 
0 Stellen. 

 
 

§ 3 
 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
    (Grundsteuer A) 350 v.H. 
b) für die Grundstücke 
    (Grundsteuer B)            370 v.H. 
 

2. Gewerbesteuer            350 v.H. 
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§ 4 
 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, 
für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95d Abs.1 oder § 95f Abs.1 
Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500,00 €.  
 
 

§ 5 
 
a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. 

Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden. 

b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im 
Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Mehreinzahlungen können für 
Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets 
verwendet werden. 

 
 
 
Grabau, den 17.12.2015 
 
 
 
 Bürgermeister 
 Wendt 
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V o r b e r i c h t 

zum Haushaltsplan der Gemeinde Grabau 

für das Haushaltsjahr 2016 
------------------------------------------------------------------- 

 
Die Buchführung des Amtes Bad Oldesloe-Land und seiner Gemeinden wurde zum 
01.01.2015 auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt.  
 

Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2016 ist neben der Gemeindeordnung daher die 
Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Daneben war der Haushaltserlass 2016 des 
Innenministers vom 11.09.2015 zu berücksichtigen. Der Ausweis der liquiden Mittel und des 
Höchstbetrages der Kassenkredite beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 
08.09.2014. 
 

Die nach §1 Abs. 5 GemHVO-Doppik zugelassene Vereinfachung, im zweiten Jahr der 
doppelten Buchführung auf die Darstellung der Vorvorjahresergebnisse zu verzichten, wird 
im vorliegenden Haushaltsplan in Anspruch genommen. 
 

Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 noch nicht vorliegt, ist dieser Haushalt 
insbesondere hinsichtlich der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Erträge 
aus der Auflösung von Sonderposten sowie Abschreibungsaufwendungen) mit 
Unsicherheiten behaftet. 
 

Entgegen bisheriger Annahmen ist die Übertragung der Schmutzwasserbeseitigungsanlagen 
auf die Stadtwerke Bad Oldesloe zum 01.01.1998 als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 
zu bilanzieren. Dies wird in der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz das Eigenkapital der 
Gemeinde Grabau erhöhen. Die Abschreibung dieser Position erfolgt über 25 Jahre und 
belastet damit den Ergebnisplan noch bis 2023. Unter Berücksichtigung der parallelen 
Auflösung von Sonderposten trägt dieser Vorgang mit -68.500 EUR zur Verschlechterung des 
Ergebnisplans bei. 
 
 
Entwicklung der Zahl der Einwohner 
 
Einwohner: 
 

a) nach der Volkszählung 1939 310 
 

b) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987 676 
 

c) nach Zensus 2011 783 
 

d) nach der Fortschreibung (Stand 31.03.2015) 793 
 
 
Größe des Gemeindegebietes 
 
Fläche: 884 ha 
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Wirtschaftliche Struktur 
 
Grabau ist eine Wohngemeinde ohne größere Gewerbebetriebe. 
 
 
Sonderlasten 
 
Die Gemeinde hat hohe Schul-, Kindergarten sowie Straßen- und Wegelasten zu tragen. Der 
Bau der zentralen Ortsentwässerung hat Grabau erheblich belastet. Die Folge ist eine relativ 
hohe Verschuldung. 
 
 
Übersicht der Rechnungsergebnisse 
 
Fehlbetrag 2012: -9.700 EUR 
Überschuss 2013: 18.400 EUR 
Überschuss 2014: 43.800 EUR 
 
 
Anzahl der im Haushaltsjahr 2014 Gewerbesteuer zahlenden Betriebe: 17 
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2012 2013 2014 2015 2016
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

1 2 3 4 5 6
Grundsteuer A 12 15 15 15 15

Grundsteuer B 90 89 87 90 84

Gewerbesteuer 62 69 62 65 40
Gemeindeanteil an der 
Einkommenssteuer 289 324 333 356 388

Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer 4 4 4 4 5

Vergnügungssteuer 0 0 0 0 0

Hundesteuer 6 6 6 6 6

Zweitwohnungssteuer 0 0 0 0 0

andere Steuern 0 0 0 0 0
allgemeine Schlüsselzuwei-
sungen 144 170 189 204 218

Sonderschlüsselzuweisungen 19 33 38 - -
Schlüsselzuweisungen nach
§15 FAG 0 0 0 0 0

Ausgleichsleistungen nach 
dem Familienleistungs-
ausgleich (§31a FAG)

29 30 33 33 35

sonstige allgemeine Finanz-
zuwweisungen 0 0 0 0 0

Summe der allgemeinen 
Deckungsmittel: 655 740 767 773 791

Veränderung Vorjahr (in %) 13,0% 3,6% 0,8% 2,3%

Gewerbesteuerumlage 9 17 11 12 8

allgemeine Kreisumlage 216 220 236 264 267

zusätzliche Kreisumlage 0 0 0 0 0

Amtsumlage 107 113 122 137 133

Zusatzamtsumlage 0 0 0 0 0

Finanzausgleichsumlage 0 0 0 0 0
Summe der Umlagen: 332 350 369 413 408

Veränderung Vorjahr (in %) 5,4% 5,4% 11,9% -1,2%
Überschuss im Produkt 611 323 390 398 360 383

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen 
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Vorvorjahr Vorjahr Haushaltjahr
lfd. Produkt Bezeichnung 2014 2015 2016
 Nr. EUR EUR EUR

1 12600 Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse 400 400 400

2 33100 Förderung Wohlfahrtspflege - Jugendclub 200 200 200

3 33100 Förderung Wohlfahrtspflege - Sozialverband 100 100 100

4 33100 Förderung Wohlfahrtspflege - Seniorenclub 100 100 100

5 42100 Sportverein 1.800 1.800 1.800

Vorvorjahr Vorjahr Haushaltjahr
lfd. Produkt Bezeichnung 2014 2015 2016
 Nr. EUR EUR EUR

1 11120 Allg. Verwaltung - Schleswig-H. Gemeindetag 565 619 619

2 12600 Feuerwehr - Kreisfeuerwehrverband 389 558 558

Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die von der Gemeinde Grabau zu beeinflussenden Hebesätze für die Realsteuern liegen mit 350 / 370 
/ 350 im oberen Bereich der Gemeinden im Amt Bad Oldesloe-Land.

 gem. §6 Nr. 8e) GemHVO-Doppik

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine
 und Verbände gem. §6 Nr. 8c) GemHVO-Doppik

Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen
 und Verbänden gem. §6 Nr. 8d) GemHVO-Doppik
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Wesentliche Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
 gem. §6 Nr. 8a und b) GemHVO-Doppik

Die Gemeinde Grabau betreibt seit Jahren eine sehr restriktive
Ausgabenpolitik, da sie nach wie vor unter Lasten der Kreditfinanzierung
der Abwasserbeseitigung leidet, obwohl diese schon lange den
Stadtwerken Bad Oldesloe gehört. 

Freiwillige Ausgaben sind bereits auf ein sehr geringes Niveau reduziert. 

Der Fehlbetrag des Jahres 2016 ist durch die in der Doppik zu
veranschlagenden Abschreibungen verursacht. Insbesondere sind
Abschreibungen für die oben genannten Anlagen der Schmutzwasser-
beseitigung zu  berücksichtigen.
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Übersicht über die gebildeten Budgets 
 

 A. Ergebnisplan  
Budget Nr.  Bezeichnung  Zugeordnete Erträge und 

Aufwendungen der Teilpläne  

1111 Gemeindeorgane 

Alle Erträge und Aufwendungen 
eines Budgets und die dazuge-
hörigen Ein- und Auszahlungen.  
 
Ausnahmen:  
• Verfügungsmittel  
• Zuführungen zu Rückstellungen 

und Rücklagen  
• Abschreibungen  
• Personalaufwendungen 
• Versorgungsaufwendungen  

1112 Allgemeine Verwaltung 

1113 Liegenschaftsverwaltung 

1260 Brandschutz  

2100 Schulen  

2810 Heimat- / Kulturpflege 

3650 Tageseinrichtungen für 
Kinder 

4240 Sportplatz 

5382 Regenwasser  

5410 Gemeindestrassen 

5731  Mehrzweckhaus 

5732  Wasserwerk 

 

B. Finanzplan  
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)  
Budget Nr.  Bezeichnung  Zugeordnete Einzahlungen und 

Auszahlungen der Teilpläne  
 
1260 

 
Brandschutz 

 
Die Auszahlungskonten für investive 
Beschaffungen sind als nehmende 
Konten Teil des Budgets. 
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Stellenplan 
(für Beamte und tariflich Beschäftigte) 

1) bedeutet die Anzahl der Personen 
2) bedeutet die Bewertung der Personen 

 

Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung der 
Stelle 

Amts- / Funktions-
bezeichnung 

im Vorjahr 
2015 

Tatsächliche 
Besetzung am 
30.06.2015 des 

Vorjahres 

im laufenden 
Haushaltsjahr 

2016 Bemerkungen 
      

1) 2) 1) 2) 1) 2) 

  Keine Stellen                                           
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I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m 
 

Gemeinde Grabau 
 

Haushaltsjahr 2016 
 
 
 
Die Gemeinde Grabau hat im Investitionsprogramm des Haushalts-
jahres 2016 für die Jahre 2017 bis 2019 keine Festsetzungen getroffen. 
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